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AktenzeichenName, Vorname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Negativerklärung gemäß § 16 MaBV für Bauträger und Baubetreuer

Nachname Vorname

Firmenname

für das Kalenderjahr

Hiermit erkläre ich rechtsverbindlich, dass im obigen Kalenderjahr keinerlei Geschäfte im 
Sinne des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (Tätigkeiten als Bauträger oder Baubetreuer) ausgeübt 
wurden. 
  
Es wurde weder ein Umsatz erzielt, noch wurden prüfungspflichtige Tätigkeiten im Sinne der 
Makler- und Bauträgerverordnung an sich ausgeübt (z.B. Inserate geschaltet oder Produktbe-
schreibungen verteilt/versandt).

Ordnungswidrigkeiten  
Wer den Prüfungsbericht (oder die Negativerklärung) nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
vorlegt, handelt ordnungswidrig (§ 18 Abs. 1 Nr. 12 MaBV). Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden. Wiederholte Verstöße können den Widerruf 
der Erlaubnis zur Folge haben.  
Ebenso handelt ordnungswidrig, wer, obwohl ein formeller Prüfungsbericht erforderlich wäre, 
nur eine Negativerklärung abgibt.  

Ort, Datum Unterschrift

Über die Hinweise zum Datenschutz können Sie sich auf der Internetseite des Landkreises Kronach 
 (www.landkreis-kronach.de) informieren. Das Hinweisblatt Datenschutz zu den Informationspflichten 
 nach Art.13 DSGVO händigen wir Ihnen auf Wunsch gerne aus.
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Negativerklärung gemäß § 16 MaBV für Bauträger und Baubetreuer
für das Kalenderjahr
Hiermit erkläre ich rechtsverbindlich, dass im obigen Kalenderjahr keinerlei Geschäfte im Sinne des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (Tätigkeiten als Bauträger oder Baubetreuer) ausgeübt wurden.
 
Es wurde weder ein Umsatz erzielt, noch wurden prüfungspflichtige Tätigkeiten im Sinne der Makler- und Bauträgerverordnung an sich ausgeübt (z.B. Inserate geschaltet oder Produktbe-schreibungen verteilt/versandt).
Ordnungswidrigkeiten 
Wer den Prüfungsbericht (oder die Negativerklärung) nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vorlegt, handelt ordnungswidrig (§ 18 Abs. 1 Nr. 12 MaBV). Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden. Wiederholte Verstöße können den Widerruf der Erlaubnis zur Folge haben. 
Ebenso handelt ordnungswidrig, wer, obwohl ein formeller Prüfungsbericht erforderlich wäre, nur eine Negativerklärung abgibt.  
Über die Hinweise zum Datenschutz können Sie sich auf der Internetseite des Landkreises Kronach
 (www.landkreis-kronach.de) informieren. Das Hinweisblatt Datenschutz zu den Informationspflichten
 nach Art.13 DSGVO händigen wir Ihnen auf Wunsch gerne aus.
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